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Definition Traufhöhe:
Unter Traufhöhe ist die Höhe der Schnittlinie zwischen den Außenflächen 
der aufgehenden Mauerwerks und der Dachhaut über der natürlichen 
Geländeoberfläche zu verstehen.
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Definition Gebäudehöhe: 
Unter Gebäudehöhe wird folgendes Maß verstanden: Oberkante Rohfußboden 
Erdgeschoss bis Dachhaut des Firstes.

Definition Firsthöhe: 
Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und 18 Abs. 1 BauNVO:
Es wird eine zulässige Firsthöhe (max. zulässige Firsthöhe = Abstandsmaß von 
vom in der Plankarte festgesetztem Bezugspunkt Oberfläche Kanalschachtdeckel 
des westlichsten Kanalschachtes in der Jacob-Heuser-Straße - Oberkante 
Dachhaut des Firstes) von 10,00 m festgesetzt. Dieser Standort wird als 
Höhengrundlage für das Gewerbegebiet 5 (GE 5) festgesetzt und erhält den 
festgesetzten Höhenwert 0,00 m. Die Firsthöhe von Gebäuden innerhalb des 
Gewerbegebiets 5 (GE 5) darf diese Höhe dieses Standortes max. um 10,00 m 
überschreiten. Eine Überschreitung von 10,00 m Höhe gegenüber dem 
festgesetzten Bezugspunkt ist unzulässig.
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Definition Gebäudehöhe: 
Unter Gebäudehöhe wird folgendes Maß verstanden: Oberkante Rohfußboden Erdgeschoss bis 
Dachhaut des Firstes.

Definition Firsthöhe: 
Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und 18 Abs. 1 BauNVO:
Es wird eine zulässige Firsthöhe (max. zulässige Firsthöhe = Abstandsmaß von vom in der Plankarte 
festgesetztem Bezugspunkt Oberfläche Kanalschachtdeckel des westlichsten Kanalschachtes in der 
Jakob-Heuser-Straße - Oberkante Dachhaut des Firstes) von 10,00 m festgesetzt. Dieser Standort wird 
als Höhengrundlage für das Gewerbegebiet 5 (GE 5) festgesetzt und erhält den festgesetzten 
Höhenwert 0,00 m (253,82 m ü. NN). Die Firsthöhe von Gebäuden innerhalb des Gewerbegebiets 5 (GE 5)  
darf diese Höhe dieses Standortes max. um 13,00 m überschreiten. Eine Überschreitung von 13,00 m Höhe 
gegenüber dem festgesetzten Bezugspunkt ist unzulässig.

Die Höhenangaben beziehen sich auf die natürliche Geländeoberfläche.

Definition Traufhöhe:
Unter Traufhöhe ist die Höhe der Schnittlinie zwischen den Außenflächen der aufgehenden Mauerwerks 
und der Dachhaut über der natürlichen Geländeoberfläche zu verstehen.
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5. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 6 BauNVO:
Im Gewerbegebiet GE 3 sind folgende Nutzungen nicht zulässig:
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, 
  die dem Gewerbegebiet zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
  untergeordnet  sind,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

6. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB:
Innerhalb der öffentlichen Grünfläche „Verkehrsgrün“ sind Grundstückszufahrten entsprechend der 
Textfestsetzung Nr. 20 zulässig. 

7. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB:
In dem Bereich des GE 2, der von dem Graben begrenzt wird, sind pro Grundstück maximal zwei 
Zufahrten mit einer Breite von jeweils 10 m zulässig. Die Zufahrten sind als Brücken auszubilden. 

8. Gem. § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB:
Entwicklung von Saumstreifen (F 1)
Entlang des Grabens ist auf der Fläche F 1 beidseitig ein mindestens 2 m breiter Uferrandstreifen 
von jeglicher Nutzung auszunehmen und der Sukzession zur Entwicklung eines Gehölzsaumes zu 
überlassen. Als Initialpflanzung sind Gruppen standortgerechter Bäume und Sträucher zu pflanzen. 
Arten s. Pflanzenliste Nr. 2. 
Anschließend an den Gehölzsaum ist Grünland durch Aufbringen son samenhaltigem Aufwuchs 
benachbarter Grünlandflächen anzulegen. Diese Fläche ist zur Entwicklung eines Krautsaumes 
alle 2 - 3 Jahre zu mähen; das Mahdgut ist zu entfernen. Düngung und Pestizidanwendung sind 
nicht zulässig. Pro Grundstück sind auf diesen Flächen zwei Zufahrten in Form einer Brücke in einer 
Breite von jeweils 10 m zulässig. 

9. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB:
Erhalt und Entwicklung einer Streuobstwiese (F 2) 
Die Fläche F 2 ist als Obstwiese zu erhalten und extensiv zu pflegen. Ergänzend sind 8 
Obstbaumhochstände (Lokalsorten) mit einem Stammumfang von mindestens 10/12 cm zu 
pflanzen, zu verankern und mit Schutzvorrichtungen zu versehen. Die Obstgehölze sind bis zu 
einem Alter von 10 Jahren durch einen jahrlichen Erziehungsschnitt, ab dem 10. Lebensjahr durch 
einen Erhaltungsschnitt im Abstand von 2 - 3 Jahren zu pflegen. Die Wiese ist 1 - 2 mal im Jahr 
nach dem 15. Juni zu mähen. Das Mahdgut ist von der Fläche zu entfernen. Düngung und 
Pestizideinsatz sind nicht zulässig. 

10. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB: 
Erhalt und Entwicklung von Gehölzflächen (F 3)
Die Fläche F 3 ist der Sukzession zur Entwicklung und Erweiterung der Gehölzbestände zu 
überlassen. Erforderliche Pflegemaßnahmen sind abschnittsweise in der Zeit vom 01. November bis 
01. März vorzunehmen. Ein Übergang vom Gewerbegebiet GE 3 zum südlich der Eisenbahn 
gelegenen Industriegebiet ist im Bereich dieser Fläche in einer Breite von 3,00 m zulässig. 
Zusätzlich ist eine Überfahrt in einer Breite von 6,00 m zulässig. 

11. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB:
Umwandlung von Acker in Grünland (F 4)
Die Fläche F 4 ist durch Einsaat einer kräuterreichen Saatgutmischung in Grünland umzuwandeln.
Das Grünland ist zweimal jährlich zu mähen, wobei die erste Mahd nach dem 15. Juni und die 
zweite Mahd nach dem 01. September vorzunehmen ist. Das Mahdgut ist abzutransportieren. 
Umbruch, Düngung und Pestizideinsatz sind unzulässig.

12. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB:
Extensive Grünlandnutzung (F 5) 
Die Flächen F 5 sind extensiv als zweischürige Wiese zu nutzen. Die Grünlandpflege ist analog zur 
Fläche F 4 vorzunehmen.

13. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB:
Entwicklung  eines Gras- und Krautsaumes (F 6)
Die Fläche F 6 ist von jeglicher Nutzung auszunehmen. Als Pflegemaßnahme ist der Saum im 
Abstand von 2 - 3 Jahren im September oder Oktober zu mähen.

14. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB:
Anlage und Pflege einer Streuobstwiese (F 7)
Die Fläche F 7 ist durch Einsaat einer kräuterreichen Saatgutmischung in Grünland umzuwandeln. 
Je 100 m² ist ein Obstbaumhochstamm (Lokalsorten) mit einem Stammumfang von mindestens 
10/12 cm zu pflanzen, zu verankern und mit Schutzvorrichtungen zu versehen. Die Obstgehölze 
sind bis zu einem Alter von 10 Jahren durch einen jährlichen Erziehungsschnitt, ab dem 10. 
Lebensjahr durch einen Erhaltungsschnitt im Abstand von 2 - 3 Jahren zu pflegen. Der Unterwuchs 
ist analog zur Fläche F 4 zu pflegen. 

15. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1a BauGB:
Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf den Flächen F 4, F 5, F 6 und F 7 werden den 
Eingriffen auf den Flächen in den Misch-, Gewerbe- und Sondergebieten zugeordnet.
Hinweis:
Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf den Flächen F 1, F 2 und F 3 sowie das Anpflanzen von 
Straßenbäumen dienen als Ausgleich bzw. Ersatz für Eingriffe durch die öffentlichen 
Erschließungsanlagen.

16. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB:
Entlang der Erschließungsstraßen sind heimische Laubbäume I. Ordnung mit einem Stammumfang 
von mindestens 14/16 cm in mindestens 2,0 m breite Pflanzstreifen im Abstand von 10 - 15 m zu 
pflanzen, zu verankern und mit geeigneten Schutzvorrichtungen zu versehen. Die eingetragenen 
Standorte sind nicht verbindlich. Arten s. Pflanzenliste Nr. 1.

  

  

Pflanzliste Nr. 1:

Acer platanoides                                 - Spitzahorn
Acer pseudoplatanus                          - Bergahorn
Fraxinus excelsior                               - Gemeine Esche
Quercus robur                                     - Stieleiche
Quercus petraea                                 - Traubeneiche
Tilia cordata                                        - Winterlinde

Pflanzliste Nr. 2: 

Bäume:
Acer pseudoplatanus                          - Bergahorn
Fraxinus excelsior                               - Gemeine Esche
Quercus robur                                     - Stieleiche
Quercus petraea                                 - Traubeneiche
Carpinus betulus                                 - Hainbuche
Fagus sylvatica                                   - Rotbuche
Prunus avium                                      - Vogelkirsche

Sträucher:
Corylus avellana                                 - Gemeine Hasel
Crataegus monogyna                         - Eingriffelliger Weißdorn
Crataegus laevigata                            - Zweigriffelliger Weißdorn
Lonicera xylosteum                             - Rote Heckenkirsche
Prunus spinosa                                   - Schlehe
Rosa canina                                        - Hundsrose
Rubus fruticosus                                 - Brombeere
Rubus idaeus                                      - Himbeere
Sambucus nigra                                  - Schwarzer Holunder

Pflanzliste Nr. 3: 

Clematis spec.                                    - Waldrebe
Hedera Helix                                       - Efeu
Humulus lupulus                                 - Hopfen
Parthenocissus spec.                          - Wilder Wein
Polygonum aubertii                             - Kletter-Knöterich
Vitis vinifera                                         - Weinrebe
Wisteria sinensis                                 - Blauregen
Lonicera spec.                                    - Geißblatt

Textliche Festsetzungen:

1. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB:
Im Sondergebiet sind folgende Nutzungen zulässig:
- Baumarkt und Baustoffhandel mit einer Verkaufsfläche von max. 3.600 m², davon Elektro/Lampen/
  Leuchten mit einer Verkaufsfläche von max. 150 m², Eisenwaren mit einer Verkaufsfläche von max. 
  100 m² und Hausrat mit einer Verkaufsfläche von max. 90 m². Weitere „braune“ und „weiße“ Ware 
  sowie Gebrauchsgüter des täglichen Bedarfs werden ausgeschlossen.
- Gartenfachmarkt mit einer Verkaufsfläche von max. 2.400 m².

2. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB:
Im Gewerbegebiet ist die Einrichtung von Einzelhandelsverkaufsflächen nur über die 
Selbstvermarktung von produzierenden und weiterverarbeitenden Gewerbe- und 
Handwerksbetrieben zulässig. Dabei darf die Verkaufsfläche nur einen untergeordneten Teil der 
durch das Betriebsgebäude überbauten Betriebsfläche einnehmen. Autohäuser und Landhandel 
sind zulässig.

3. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB: 
In den nicht überbaubaren Flächen entlang der Bundesstraße 255 sind Nebenanlagen nach § 14 
BauNVO, die Gebäude im Sinne der HBO sind, nicht zulässig.

4. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 4, 5 und 6 BauNVO:
Im Gewerbegebiet GE 1 sind nur folgenden Nutzungen zulässig:
- Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören
- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, 
  die dem Gewerbegebiet zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
  untergeordnet sind,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

  

Gladenbach, den ___.___.______

Bürgermeister

Siegel der Stadt

Siegel der Stadt

Bürgermeister

Siegel der Stadt

Bürgermeister

Bürgermeister

Siegel der Stadt

Gladenbach, den ___.___.______

Gladenbach, den ___.___.______

Gladenbach, den ___.___.______

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB:
    Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde durch die 
    Stadtverordnetenversammlung am ___.___.______ gefasst. Die ortsübliche 
    Bekanntmachung erfolgte am  ___.___.______.

2. Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
    BauGB: Der Planentwurf wurde in der Verwaltung in der Zeit vom  ___.___.______
    bis  ___.___.______ einschl. gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie in der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
    in der Zeit vom ___.___.______ bis ___.___.______ einschl. zu jedermanns Einsicht ausgelegt. 
    Die Bekanntmachung der Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 erfolgte am ___.___.______. Die 
    Bekanntmachung der Planauslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte am ___.___.______.

3. Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB:
    Der Planentwurf wurde am  ___.___.______ zur Satzung beschlossen.

4. Genehmigungsvermerk:

5. Inkrafttreten gem. § 10 Abs. 3 Nr. 4 BauGB:     
    Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes wurde am ___.___.______ 
    ortsüblich bekanntgemacht. Damit hat der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt.

2. Rechtsgrundlagen:

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntm. vom 23.09.2004,
  zuletzt geändert in der Fassung der Bekanntm. vom 08.08.2020, BGBl. I S. 1728
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntm. vom
  29.07.2009, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.06.2020, 
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntm. vom 23.01.1990,
  zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.06.2013
- Planzeichenverordnung (PlanV) in der Fassung der Bekanntm. vom 18.12.1990,
  geändert durch Gesetz vom 22.07.2011, BGBl. I S. 1509
- Hess. Bauordnung (HBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.01.2011
  zuletzt geändert in der Fassung der Bekanntm. vom 07.07.2018.

17. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB:
Auf öffentlichen und privaten Parkflächen sind Pflanzinseln oder -streifen anzulegen. Für je 5 Stellplätze ist 
ein großkroniger Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens 14/16 cm zu pflanzen. Arten s. 
Pflanzenliste Nr. 1.

18. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB:
Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern entlang der Bundesstraße 255 sind mit 
heimischen Laubgehölzen in unregelmäßiger Anordnung zu bepflanzen. Je 100 m² sind 1 Baum I. Ordnung 
mit einem Stammumfang von 14/16 cm, 2 Bäume II. Ordnung mit einem Stammumfang von 12/14 cm, 5 
Heister mit einer Höhe von 150/175 cm und 40 Sträucher je nach Art mit einer Höhe von 60/80, 80/100 oder 
100/150 cm zu pflanzen. Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ist mindestens 3 Jahre durchzuführen. 
Arten s. Pflanzliste Nr. 2.

19. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB:
Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern entlang der Erschließungsstraßen sind als 
zusammenhängende Grünfläche anzulegen und mit heimischen Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. 
Arten s. Pflanzenliste Nr. 2. 
Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern ist im Bereich von 52 m Länge westlich 
der Einmündung der Erschließungsstraße innerhalb des Gewerbegebietes 5 (GE 5) in die Jakob-Heuser-Straße 
sowie im Bereich von 52 m Länge östlich und südwestlich der Einmündung der Jacob-Heuser-Straße in die 
Bundesstraße 255 ein 3 m breiter Kräuter- und Staudensaum anzulegen, um die Einsichtflächen (Sichtschenkel) 
in den Einmündungsbereichen der Straßen zu gewährleisten und um dennoch eine blütenreiche Eingrünung des 
Gewerbegebietes 5 (GE 5) zu ermöglichen.   
Pro Grundstück ist auf diesen Flächen die Anlage von zwei Zufahrten in einer Breite von jeweils 8 m zulässig. 
Im Sondergebiet ist eine zusätzlicher Zufahrtsbereich in einer Breite von 25 m zulässig. 

20. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB:
Die Anlieger sind verpflichtet, Böschungen und Abgrabungen, die zur Herstellung von Verkehrsflächen und 
sonstigen öffentlichen Flächen erforderlich sind, auf ihren Grundstücken zu dulden.

21. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB i. V. m. § 202 BauGB und § 12 BBodSchV:
Mutterboden, der bei der Errichtung der baulichen Anlage sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen 
der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten oder vor Vernichtung oder 
Verfäulung zu schützen. Dazu ist eine sachgerechte Zwischenlagerung und der Wiedereinbau des 
Oberbodens (Mutterbodens) vorzunehmen. Im Zuge der Baumaßnahme verdichtete Böden sind nach 
Abschluss der Baumaßnahme wieder in den aufgelockerten Zustand zu versetzen, so dass eine 
durchwurzelbare Bodenschicht des Oberbodens (A-Horizonts) gegeben ist. Für die Entwicklung einer 
durchwurzelbaren Bodenschicht des Oberbodens sind die Vorgaben des § 12 Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung (BBodSchV) zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere, wenn humoser Oberboden 
von anderen Herkunftsorten verwendet werden soll.

Textliche Festsetzungen i . V. m. landesrechtlichen Regelungen

22. Gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO:
Die Gesamtbreite von Dachaufbauten darf 1/3 der Breite der jeweiligen Dachfläche nicht überschreiten.

23. Gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO:
Die Fassaden sind in Abständen von max. 20 m mit senkrechten Gliederungselementen (z.B. Vor- und  
Rücksprünge, Fensterbänder, unterschiedliche Farbgebung) zu versehen.

24. Gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO:
Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Sie müssen sich in Umfang, Werkstoff, Form 
und Farbe der Gebäudegestaltung unterordnen. Bei Werbung auf freistehenden Schildern darf die einzelne 
Werbeanlage eine Größe von 10 m² und eine Gesamthöhe von 7 m über dem natürlichen Gelände nicht 
überschreiten. Beleuchtete Werbeanlagen müssen blendfrei sein. Werbeanlagen müssen hinsichtlich Farbe 
und Form so gestaltet sein, dass eine Verwechslung mit amtlichen Verkehrszeichen ausgeschlossen ist. 
Unzulässig sind:
- Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht,
- Werbung mit sich verändernden oder bewegenden Konstruktionen,
- Dachflächenwerbung.

25. Gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO und § 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO:
Gebäudefassaden sind zu mindestens 20 % der laut festgesetzter GRZ überbaubaren Grundstücksfläche - 
einschließlich der zulässigen Überschreitung nach § 19 Abs. 4 BauNVO - mit selbstklimmenden Pflanzen 
bzw. mit Schling- und Rankpflanzen in Verbindung mit Kletterhilfen zu begrünen. Als Richtwert ist eine 
Kletterpflanze je 2 lfm zu pflanzen. Arten s. Pflanzenliste 3.
Bei der Fassadengestaltung der Außenwand sind im Bereich des bereits bezeichneten räumlichen 
Änderungsgebietes GE 5 innerhalb des Bebauungsplanes „Im Tiefen Graben“ ortstypische, gedeckte 
Farbtöne auszuführen (keine Verwendung von grellen Farbtönen, ausschließliche Verwendung von
Mineralfarben, keine leuchtende Farbe), um ein Einfügen in die gegebenen Fassadenstrukturen der 
Nachbarschaft zu erreichen.

26. Gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO und § 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO: 
Als Dachneigung sind nur Neigungen von 15° bis 45° zulässig. Dachflächen mit einer Neigung von weniger 
als 15° sind nur zulässig, wenn sie extensiv mit niedrigen Stauden und Gräsern begrünt werden.

27. Gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO:
Als Einfriedungen sind zugelassen:
Hecken (vgl. Pflanzliste in der Begründung), Stahlrank- und Maschendrahtzäune sind in Verbindung mit 
Hecken (gemäß Pflanzenliste) zulässig. Sockelmauern als Grundstückseinfriedungen sind unzulässig. 
Einfriedungen müssen eine Sockelfreiheit von 10 cm erhalten.

28. Gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 91 Abs. 1 Nr. 4 HBO:
Die Stellplätze im Gewerbegebiet innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans sind wasserdurchlässig 
herzustellen, mindestens Verbundsteinpflaster mit Stoßfuge. Wasserdurchlässige Flächen wie z. B. 
grobfugiges Pflaster, wassergebundene Decken, Ökopflaster, Dränpflaster o. ä. sind im Gewerbegebiet aufgrund 
möglicher Einträge umweltgefährdender Stoffe (z. B. Öle aus Ölwannen von Fahrzeugen, Ladungen mit Gefahrgut 
von LKW) in den Boden nicht zulässig.
Die Zahl der Stellplätze bemisst sich entsprechend der jeweils gültigen Stellplatz- und Ablösesatzung 
der Stadt Gladenbach.

29. Gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO: 
Die Grundstücksflächen, die laut festgesetzter GRZ einschließlich der zulässigen Überschreitung nach § 19 
Abs. 4 BauNVO nicht überbaubar sind, sind zu mindestens 80 % als Grünfläche anzulegen und mit 
heimischen Laubgehölzen zu bepflanzen. Arten s. Pflanzenliste Nr. 2. Die festgesetzten Flächen zum 
Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie Dach- und Fassadenbegrünungen sind in diesen 
Grünflächenanteil einzubeziehen. Intensive Dachbegrünung wird im Verhältnis 1 : 1, extensive 
Dachbegrünung im Verhältnis 1 : 2, Fassadenbegrünung mit 2 m² pro Kletterpflanze angerechnet.

Nachrichtliche Übernahmen gem. § 9 Abs. 6 BauGB i. V. m. anderen gesetzlichen Vorschriften 
getroffene Festsetzungen

30. Gem. § 9 Abs. 2 FStrG wird als Nachrichtliche Übernahme aufgenommen:
Der Sichtbereich im Einmündungsbereich der Erschließungsstraße in die Bundesstraße 255 ist von 
jeglicher Bebauung und jeglichem Bewuchs über 0,8 m, gemessen jeweils von der Fahrbahnoberkante, 
freizuhalten und ggf. durch Erdabtrag bzw. Beseitigung derzeitiger sichtbehindernder Einrichtungen 
erstmals herzustellen.
Der Sichtbereich im Einmündungsbereich der Erschließungsstraße innerhalb des Gewerbegebietes 5
in die Jakob-Heuser-Straße ist von jeglicher Bebauung und jeglichem Bewuchs über 0,8 m, gemessen 
jeweils von der Fahrbahnoberkante, freizuhalten und ggf. durch Erdabtrag bzw. Beseitigung derzeitiger 
sichtbehindernder Einrichtungen erstmals herzustellen.

31. Gem. § 9 Abs. 2 FStrG wird als Nachrichtliche Übernahme aufgenommen:
Entlang der Bundesstraße ist in einem 2 m breiten Bereich die Errichtung von Sockelmauern und 
Geländeaufschüttungen nicht zulässig. 

32. Gem. § 55 Abs. 2 WHG i. V. m. § 37 Abs. 4 HWG wird als Nachrichtliche Übernahme aufgenommen: 
Das nicht verunreinigte Niederschlagswasser von den Dachflächen und den versiegelten 
Grundstücksflächen ist bei dem es anfällt zu verwerten, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche 
Belange nicht entgegenstehen (Brauchwassernutzung, gewerbliche Nutzung, Toilettenspülung, 
Grünbewässerung). Es wird empfohlen, eine Rückhaltemöglichkeit von mindestens 25 l/qm bebaute Fläche 
herzustellen. Das nicht benötigte Wasser ist über einen Überlauf in Versickerungsmulden auf dem dem 
Gebäude zugehörigen Grundstück zu versickern. Für die notwendige Erlaubnis ist ein entsprechender 
Antrag an die zuständige Wasserbehörde zu stellen. Die Versickerungsmulden sind gemäß DWA  A 138 
und DWA M 153 zu berechnen. Dem Straßen- und Wegegelände der Bundesstraße 255 und der 
Erschließungsstraße „Jakob-Heuser-Straße“ dürfen keinerlei Abwässer, auch keine gefassten Regenwässer, 
zugeleitet werden. 

33. Gem. § 8 WHG ist für die Einleitung von anfallendem Niederschlagswasser eine separate 
Einleitungserlaubnis bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen - dabei sind die DWA-Regelwerke 
M 153, A 117 sowie A 138 zu berücksichtigen.

34. Gem. § 9 Abs. 6 BauGB wird als Nachrichtliche Übernahme aufgenommen:
a) Gem. DVGW-Arbeitsblatt W 405 ist für das Baugebiet eine Löschwassermenge von mindestens 1600 
l/min auf die Dauer von zwei Stunden bereitzuhalten.
b) Spätestens bei Beginn der Nutzung von Gebäuden muss das Grundstück in einer solchen Breite an einer 
befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegen oder eine solche öffentlich gesicherte Zufahrt zu einer 
befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche ausweisen, damit der Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsgeräten 
ohne Schwierigkeiten möglich ist.
c) Die erforderlichen Zugänge, Zufahrten, Ausstell- und Bewegungsflächen sind entsprechend DIN 14090 
„Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ spätestens zur Nutzung der Gebäude auszuführen und zu 
befestigen.

35. Gem. § 9 Abs. 6 BauGB i. V. m. § 21 HDSchG wird als nachrichtliche Übernahme aufgenommen: 
Funde von Bodendenkmälern sind der Denkmalfachbehörde Hessen (Landesamt für Denkmalpflege 
Hessen, Schloss Biebrich, 65203 Wiesbaden, Aussenstelle Marburg, Ketzerbach 10, 35037 Marburg) 
unverzüglich anzuzeigen. Im Falle von o. a. Funden sind im Bereich dieser Standorte die Erdarbeiten bis 
zum Eintreffen der Denkmalfachbehörde einzustellen und die Fundstellen sind - ohne Änderungen 
vorzunehmen - zu sichern.

 

36. Gem. § 4 Abs. 1 und 2 HAltBodSchG wird als Nachrichtliche Übernahme aufgenommen: 
Sollten im Zuge der Bauarbeiten Anhaltspunkte für das Vorliegen schädlicher Bodenveränderungen 
oder Altlasten wahrgenommen werden, sind die Bauarbeiten an dieser Stelle abzubrechen und der 
Sachstand unverzüglich dem Regierungspräsidium Gießen, Dez. 41.1, zur Prüfung anzuzeigen.
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